
Reparatur-
bonus

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Daten-

schutz gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-

Grundverordnung auf der Homepage: 

http://datenschutz.Lra-ab.de.
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Mehr 
Informationen  

zu den Rahmenbedingungen  
und der Antragsstellung  

finden Sie unter  
www.abfallwirtschaft-ab.de

oder im 
Abfallkalender.

Reparatur-
bonus bis zu 

100 Euro 
im Jahr

Landratsamt Aschaffenburg

Abfallwirtschaft

Bayernstraße 18

63739 Aschaffenburg

Telefon: 0 60 21 / 394-7412

Telefax: 0 60 21 / 394-901

FB-Abfallwirtschaft@Lra-ab.bayern.de

www.landkreis-aschaffenburg.de



Reparieren statt wegwerfen

Defekte Elektrogeräte werden häufig entsorgt, obwohl eine 

Reparatur möglich gewesen wäre. Durch diesen Sachverhalt 

entstehen jährlich ca. 35 Millionen Tonnen Abfall. Durch den 

Reparaturbonus soll ein Wandel von der Wegwerfmentalität hin 

zur Wieder- bzw. Weiterverwendung unterstützt und gefördert 

werden.

Was sind die Rahmenbedingungen?

   Antragsberechtigt sind Personen mit Wohnsitz im Landkreis 

Aschaffenburg für maximal zwei Reparaturen/Geräte im Ka-

lenderjahr.

   Akzeptiert werden ausschließlich Rechnungen, die von Fach-

betrieben ausgestellt wurden. Hierbei muss die Art der Repa-

ratur, das reparierte Gerät und der Kunde mit Wohnanschrift 

klar ersichtlich sein.

   Gefördert werden ausschließlich Reparaturen haushaltsübli-

cher Elektrogeräte; Serviceleistungen wie Reinigungen, Soft-

wareupdates, Wartungen, Kostenvoranschläge etc. sind von 

der Förderung ausgenommen.

   Reparaturrechnungen müssen spätestens drei Monate nach 

Rechnungsdatum bei der Landkreisverwaltung eingereicht 

werden.

   Der Reparaturzuschuss beträgt 20 Prozent der Rechnungs-

summe, jedoch maximal 50 Euro je Reparatur.

   Der Reparaturzuschuss wird gewährt, solange Fördermittel 

zur Verfügung stehen. 

Wie erfolgt der Antrag und was muss  
mit eingereicht werden?

   Der Zuschuss kann direkt über das digitale Antrags-

formular unter www.landkreis-aschaffenburg.de/ 

Reparaturbonus oder nebenstehendem QR-Code 

beim Landratsamt Aschaffenburg beantragt werden.

   Mit einzureichen ist eine Fotokopie der Vorder- und Rückseite 

des Personalausweises oder Wohnungsbescheinigung der 

Gemeinde sowie das Original oder eine Kopie der Reparatur-

rechnung.

   In Ausnahmefällen kann auf Anfrage ein Formblatt zur An-

tragsstellung per Post verschickt werden.

Der Zuschuss wird auf die im Antrag angegebene Kontoverbin-

dung überwiesen.

Es besteht kein Rechtsanspruch auf den Reparaturbonus. Es be-

steht kein Rechtsanspruch auf die Auszahlung des Reparaturbonus.
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